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I. Begründung 
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1 Erfordernis der Planaufstellung 

1.1 Anlass und Ziele der Planaufstellung 

Der Bebauungsplan Nr. 01.8/3 Hennef-Mitte wurde aufgestellt und beschlossen (Rechtskraft 

19.11.2008), um die Brachflächen der aufgegebenen gewerblichen und industriellen Nutzun-

gen, in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt und zum Bahnhof, neuen Nutzungen zuzuführen 

und neu zu ordnen. Neben dem südlichen Bahnhofsumfeld, welches vor allem als öffentliche 

Verkehrsfläche des ruhenden und des nicht motorisierten Verkehrs ausgewiesen ist, umfasst 

der B-Plan Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiete sowie Flächen für den Gemeinbedarf. Das 

Plangebiet wurde in den vergangenen 15 Jahren entsprechend des B-Plans entwickelt.  

Die Änderung dieses Bebauungsplans geht auf einen Aufstellungsbeschluss für die 1. Ände-

rung gem. §§13 a, 2 Abs. 1 und 1 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) in der Sitzung des Aus-

schusses für Stadtplanung und Wohnen des Rates der Stadt Hennef (Sieg) am 29.11.2022 

zurück. Die Änderung bezieht sich auf die Flurstücke 2051, 1890 und teilweise 1893, Gemar-

kung Geistingen, Flur 5, welche derzeit als öffentliche Verkehrsfläche (Place le Pecq) mit der 

Zweckbestimmung Fußgängerbereich festgesetzt sind.  

Anlass der geplanten Änderung ist die Absicht der Stadt Hennef, das Bahnhofsumfeld den 

Anforderungen einer politisch und gesellschaftlich gewollten Mobilitätswende anzupassen und 

im Sinne einer nachhaltigen und stadtverträglichen Mobilität zu entwickeln. Um insbesondere 

den Fahrradverkehr zu stärken, soll in unmittelbarer Bahnhofsnähe eine Fahrradstation ent-

stehen, die zum einen, insbesondere Pendlern eine sichere Möglichkeit, ihr Fahrrad abzustel-

len und zum anderen ein Serviceangebot rund um das Fahrrad bietet. Das aktuelle Gewerbe- 

und Einzelhandelsangebot im Zentralort Hennef verfügt bislang über kein solches Angebot.  

Der gesellschaftliche Wunsch bzw. die Nachfrage nach einem solchen Angebot sowie dessen 

Dimensionierung wurden mittels einer Reisendenbefragung und einer Verkehrserhebung be-

stätigt.  

Um kurze Wege für den Umstieg zwischen Rad, Bus und Bahn zu gewährleisten und damit 

die Akzeptanz und Nutzungsbereitschaft der Angebote zu erhöhen, soll die Fahrradstation am 

Place le Pecq realisiert werden. Derzeit wird der Place le Pecq im Süden und Westen durch 

Gebäudekubaturen gefasst. Im Norden ist der Platz durch die Treppen- und Rampenanlagen 

zur Bahnunterführung bzw. die Gleisanlagen begrenzt. Eine Raumkante in östlicher Richtung 

zur Einfassung des Platzes unter städtebaulichen Gesichtspunkten fehlt. Dem soll durch Lage 

und Ausrichtung der Fahrradstation begegnet werden. 

 

1.2 Verfahren 

Ein Angebotsbebauungsplan gibt den Rahmen für eine städtebauliche Ordnung ohne Vorlie-

gen eines konkreten Projekts vor. Anlass für die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 01.8/3 

Hennef-Mitte ist das konkrete parallel in Planung befindliche Projekt der Stadt Hennef als Vor-

habenträger zur Umsetzung einer Fahrradstation. Daher liegen bereits während der Planauf-

stellung eine Machbarkeitsstudie und objektbezogene Planungen vor, die als Basis für die 
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Planfestsetzungen und die Abwägung herangezogen werden; dabei werden die städtebauli-

chen Festsetzungen des Bebauungsplanes soweit von der konkreten Planung abstrahiert und 

als Rahmen und Grenzen der Entwicklung des Plangebiets gefasst, dass sie Raum für die 

dem Bebauungsplan nachfolgende Entwurfs- und Ausführungsplanungen lassen. 

Mit der zum 01.01.2007 eingetretenen Änderung des Baugesetzbuchs durch das „Gesetz zur 

Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte“ besteht die Mög-

lichkeit, einen Bauleitplan im beschleunigten „Verfahren für Bebauungspläne der Innenent-

wicklung“ gem. § 13a BauGB aufzustellen. Voraussetzung dabei ist, dass der Bebauungsplan 

der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der 

Innenentwicklung dient. Das beschleunigte Verfahren ermöglicht als Planungserleichterung 

den Verzicht auf eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, auf den Umweltbericht nach § 2a, auf 

Angaben nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 

sind, das Monitoring nach § 4c sowie die zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 

BauGB. Darüber hinaus sind nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB Eingriffe in Natur und Landschaft, 

die aufgrund der Aufstellung eines Bebauungsplans zu erwarten sind, als nicht ausgleichpflich-

tige Eingriffe anzusehen. Ein Ausgleich für Eingriffe ist daher ebenfalls nicht erforderlich. 

Die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens liegen vor: 

− Das Plangebiet liegt mit seiner Grundfläche von 2.184 qm deutlich unter einer Größe 
von 20.000 qm. 

− Durch die Planung werden keine europäischen Schutzgebiete nach der FFH-   oder 

Vogelschutzrichtlinie betroffen. 

− Es sind keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von 

schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG zu beachten. 

Somit ist die Voraussetzung des § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB erfüllt und eine Vorprüfung im 

Einzelfall über erhebliche Umweltauswirkungen entbehrlich. 

Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB sind die Bauleitpläne von der Gemeinde in eigener Verantwortung 

aufzustellen. Gemäß § 1 Abs. 8 BauGB gelten die Vorschriften dieses Gesetzbuchs über die 

Aufstellung von Bauleitplänen auch für ihre Änderung, Ergänzung und Aufhebung. 

Auf dieser Grundlage wird nunmehr der Bebauungsplan Nr. 01.8/3 Hennef Mitte Hennef (Sieg) 

geändert. 

Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke der Gemarkung Geistingen, Flur 5, die Flurstü-

cke 2051, 1890 und teilweise das Flurstück 1893. Aktuell ist die Fläche im Bebauungsplan Nr. 

01.8/3 – Hennef (Sieg) – Hennef Mitte als öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestim-

mung Fußgängerbereich festgesetzt. In der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und 

Wohnen des Rates der Stadt Hennef (Sieg) am 29.11.2022 wurde der Aufstellungsbeschluss 

für die 1. Änderung der o.g. Fläche gem. §§13 a, 2 Abs. 1 und 1 Abs. 8 Baugesetzbuch 

(BauGB) beschlossen. 

Gesetzliche Grundlage dieses Bebauungsplanes ist das Baugesetzbuch in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 1 des Geset-

zes vom 28.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221). 
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1.3 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Bei der Aufstellung eines Bebauungsplans beziehen die sich in Betracht kommenden ander-

weitigen Planungsmöglichkeiten grundsätzlich auf das Bebauungsplangebiet und behandeln 

unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten z.B. zur Erschließung, zur Stellung der Baukörper o-

der die Lage von Grünflächen. 

Ziel und Zweck einer Fahrradstation ist das sichere Abstellen von Fahrrädern im öffentlichen 

Raum an Quelle oder Ziel der potenziellen Nutzer. Bahnhöfe und Busbahnhöfe als Umstiegs-

knoten im öffentlichen Verkehr sowie Innenstädte mit räumlich konzentrierten Arbeitsplätzen, 

Einzelhandels- und weiteren öffentlichen Einrichtungen erweisen sich hierbei als Standorte mit 

hohem Bedarf und großem Potenzial. Das dies grundsätzlich auch auf den Bahnhof zutrifft, 

wurde mittels Reisendenbefragung nachgewiesen. Der Place le Pecq eignet sich aufgrund 

seiner Nähe zum Bahnhof, zum Busbahnhof und der Innenstadt als optimaler Standort für eine 

Fahrradstation. Aufgrund der bereits vorhandenen Nutzungen und Bebauungen am Bahnhof 

in Hennef sowie der großen Umwegsensibilität von Radfahrenden, kommt in unmittelbarer 

Nähe zum Bahnhof kein anderer Standort für die Fahrradstation in Frage.  

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden die Ausgangsbedingungen an dieser Stelle ana-

lysiert und im Hinblick auf die Errichtung einer Fahrradstation als optimal geeignet bewertet. 

Vergleichbare Standorte im Bahnhofsumfeld, die sich in gleichem Maße eignen, konnten nicht 

festgestellt werden. Darüber hinaus wurden zwei verschiedene Varianten einer Fahrradstation 

an dem bevorzugten Standort entwickelt und gegeneinander abgewogen. Die nun bevorzugte 

Variante ermöglicht es, die vorhandene Infrastruktur (Treppen und Rampen zur Bahnhofsun-

terführung) zur Erschließung der Fahrradstation in den Entwurf zu integrieren und zu nutzen, 

um optimale Wegeführungen zu erreichen.  

Zudem ist der Place le Pecq bereits versiegelt. Durch das Vorhaben entstehen im Vergleich 

zur derzeitigen Situation keine zusätzlichen Auswirkungen für die Umwelt. Mit dem gewählten 

Gebäude lassen sich insofern Verbesserungen der Situation erzielen, als dass das Gebäude 

zum einen den Platz zwar verkleinert, gleichzeitig aber auch die im Bestand fehlende Raum-

kante schafft. Zum anderen lassen sich über eine nachhaltige Bauweise, Dachbegrünungen 

und Photovoltaikanlagen mit Hinblick auf eine klimaneutrale und -angepasste Stadt Verbes-

serungen erzielen.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass aufgrund der Zielstellung des Bebauungsplans 

keine sinnvollen Planungsalternativen bestehen. Sowohl räumlich als auch inhaltlich ist der 

Vollzug der Planung in dem gebotenen Umfang notwendig. 



STADT HENNEF (SIEG), 1. ÄNDERUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 01.8/3 – HENNEF-MITTE –                  SEITE 7 

- BEGRÜNDUNG –ENTWURF GEM. § 3 ABS. 2 UND 4 ABS. 2 BAUGB  

 

2 Rahmenbedingungen 

2.1 Räumlicher Geltungsbereich und Topographie 

Das Plangebiet befindet sich in der Ortslage Hennef (Sieg) – Hennef Zentralort.  

Die Fläche des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans beträgt ca. 15,8 ha. Der 

von der Änderung betroffene Bereich umfasst davon rund 2.184 m2.  

Nördlich wird der Bereich durch das Grundstück und den Verlauf der Bahn begrenzt. Parallel 

zu Platz und Bahn verlaufen die Rampen und Treppen zur Erschließung der ca. 3,5 m tiefen 

Bahnunterführung. Die Erschließungsbauwerke erfüllen neben ihrer verkehrlichen Funktion 

auch städtebauliche Gestaltungsfunktionen und sind rein funktional überdimensioniert. 

Östlich verläuft die Mittelstraße und südlich wird der Platz durch die Humperdinckstraße ein-

gefasst. Jenseits der Humperdinckstraße im Süden sowie unmittelbar westlich an den Platz 

angrenzend befinden sich mehrstöckige Gebäude mit Flachdach. Im Osten auf der gegen-

überliegenden Seite der Mittelstraße befindet sich ein bislang unbebautes Grundstück, 

wodurch in dieser Richtung eine klare raumbildende Kante fehlt.  

Der von der Änderung betroffene Bereich umfasst abgesehen von dem künstlich geschaffenen 

Höhenunterschied zur Bahnunterführung eine ansonsten nahezu ebene, bereits versiegelte 

Platzfläche.  

Das Plangebiet umfasst folgende Flurstücke: 

Gemarkung Geistingen 

Flur 5, Flurstücke Nr. 2051, 1890, teilweise 1893 

 

Ausschnitt aus dem Plan „Geltungsbereich“ 
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2.2 Regionalplan 

Bei der Bauleitplanung sind die Ziele der übergeordneten Planung zu berücksichtigen, so dass 

die Aussagen und Zielsetzungen der Landesentwicklungsplanung und des Regionalplanes in 

die Bauleitplanung mit einfließen. 

Im Landesentwicklungsplan NRW 2020 ist Hennef als Mittelzentrum dargestellt. Hennef liegt 

in einer großräumigen Achse von europäischer Bedeutung. Das Plangebiet ist als "Siedlungs-

raum" sowie als "Gebiet für den Schutz des Wassers" dargestellt. 

Auf der Ebene des Regionalplanes werden die landespolitischen Entwicklungsziele weiter kon-

kretisiert. Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Bonn / 

Rhein−Sieg ist das Plangebiet als "Allgemeiner Siedlungsbereich" (ASB)“ ausgewiesen. In den 

ASB sollen Wohnungen, Wohnfolgeeinrichtungen, wohnungsnahe Freiflächen, zentralörtliche 

Einrichtungen und sonstige Dienstleistungen sowie gewerbliche Arbeitsstätten in einer Weise 

zusammengefasst werden, dass sie nach Möglichkeit unmittelbar, d.h. ohne größeren Ver-

kehrsaufwand untereinander erreichbar sind. 

 

 

Die landesplanerischen Ziele und die Ausweisungen des Regionalplanes stehen also im Ein-

klang mit den Zielen und Festsetzungen des Bebauungsplanes. 

2.3 Flächennutzungsplan und planungsrechtliche Zusammenhänge 

Der seit dem 21.09.2018 rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Hennef (Sieg) stellt 

den Bereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 01.8/3 Hennef-Mitte als gemischte Bau-

fläche dar. Damit kann der Bebauungsplan aus den Darstellungen des Flächennutzungspla-

nes entwickelt werden. 
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2.4 Nationale und europäische Schutzgebiete und Schutzfestsetzungen 

Natur- und Landschaftsschutz 

Das Plangebiet berührt keine nationalen Schutzgebiete oder -objekte nach Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) oder Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Lan-

desnaturschutzgesetz – LNatSchG NRW). Es befinden sich weder nach § 42 LNatSchG NRW 

gesetzlich geschützte Biotope, noch im Biotopkataster des Landesamtes für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz (LANUV) erfasste Biotope innerhalb des Plangebietes. (Stand: 

11.05.2020). Es befindet sich auch keine Biotopverbundfläche innerhalb des Plangebietes. 

Europäische Schutzgebiete wie FFH- oder Vogelschutzgebiete werden durch das Plangebiet 

nicht berührt. 

Naturpark und Landschaftsraum 

Der Änderungsbereich befindet sich im Landschaftsraum „Verdichtungsraum Troisdorf-Sieg-

burg-Hennef“ sowie im Naturpark Bergisches Land. 

Wasserschutz 

Der südliche Teil des Plangebiets liegt innerhalb der Wasserschutzzone III der geplanten Er-

weiterung des Wasserschutzgebiets ‚Hennef-Siegbogen’ für das Einzugsgebiet der Grund-

wassergewinnungsanlage des Wahnbachtalsperrenverbands. Aufgrund einer veränderten 

Grundwasserfördersituation erfolgt derzeit eine Überarbeitung der Schutzgebietsabgrenzung 

und eine Aktualisierung der Schutzgebietsverordnung. Die Festsetzung der Erweiterung des 

Schutzgebiets ist noch nicht erfolgt. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist das geplante Vorhaben mit den Anforderungen an die 

zukünftige geplante Erweiterung als Wasserschutzzone III vereinbar. Ggf. sind die Anlagen 

genehmigungspflichtig.  

Denkmalschutz 

Es befinden sich keine denkmalgeschützten Objekte / Bodendenkmäler / Denkmalbereiche 

innerhalb des Plangebietes.  

Altlasten 

Im Rahmen des Änderungsverfahrens zum Bebauungsplan wurde ein vertiefendes Baugrund-

gutachten mit abfallrechtlicher Bewertung zu den Aushubböden (Stand 22.06.2023) für das 

betroffene Plangebiet erstellt und mit dem Rhein-Sieg-Kreis abgestimmt. Gemäß dieser Ab-

stimmung kann aufgrund der Untersuchungen grob abgeschätzt werden, ob bei Umsetzung 

des Planvorhabens mit Gefährdungen über die zu betrachtenden Wirkungspfade Boden-

Mensch und Boden-Grundwasser zu rechnen ist. Die Bodenuntersuchungen zeigen, dass im 

Bereich des Plangebietes flächendeckend Auffüllungsböden vorhanden sind. Die chemischen 

Analysen zur Abfalldeklaration zeigen keine Hinweise auf mögliche Gefährdungen. 
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Weitere Untersuchungen zur Altlastensituation werden daher nicht erforderlich. Folgender Hin-

weis soll in die textlichen Festsetzungen aufgenommen werden: „Im Bereich der geplanten 

unversiegelten Flächen ist eine mindestens 30 cm mächtige Oberbodenschicht aufzubringen, 

die die Vorsorgewerte der Anlage 1, Tabellen 1 und 2 der Bundes-Bodenschutz- und Altlas-

tenverordnung (BBodSchV) einhält.“ 

Grundwasserschutz 

Das Bebauungsplangebiet liegt im Anstrom der Wasserschutzzone des Wasserwerks ‚Sieg-

bogen’. Entsprechend ist dafür Sorge zu tragen, dass zum Schutz des Grundwassers die fest-

gestellten Bodenbelastungen beseitigt und weitere Belastungen vermieden werden. Bei 

Grundwasserhochständen der Sieg muss mit einem Grundwasseranstieg bis zu 4 m unter Flur 

gerechnet werden.   

2.5 Rahmenplanung 

Als Grundlage der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 01.8/3 Hennef-Mitte wurde eine städ-

tebauliche Rahmenplanung für den Geltungsbereich zur Umnutzung der Industrie- und Ge-

werbebrachen erarbeitet. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde die Rahmenpla-

nung aktualisiert und die Voraussetzungen zur Umsetzung geschaffen. Das geplante Ände-

rungsvorhaben ist mit den Zielen des ursprünglichen Bebauungsplanes vereinbar und fügt sich 

somit in die Rahmenplanung ein.  

2.6 Vorhandene Flächennutzung 

Die vorhandene Flächennutzung entspricht den Festsetzungen des gültigen Bebauungspla-

nes. Der Place le Pecq, der selbst als öffentliche Verkehrsfläche mit der besonderen Zweck-

bestimmung Fußgängerbereich ausgewiesen ist und als Platz mit Aufenthaltscharakter und 

Verweilmöglichkeiten sowie als südlicher Bahnhofsvorplatz mit Treppen und Rampenanlage 

als Zugang zur Bahnunterführung genutzt wird, ist umgeben von weiteren öffentlichen Ver-

kehrsflächen, teilweise mit Zweckbestimmung einer öffentlichen Parkfläche des motorisierten 

Individualverkehrs sowie von Bahnanlagen, eingeschränkten Gewerbegebieten, Mischgebie-

ten und einem Allgemeinen Wohngebiet.  

2.7 Städtebauliche Situation 

Die Umgebung des Place le Pecq ist entsprechend des Bebauungsplans entwickelt. Der Platz 

schafft eine Eingangs- und Übergangssituation für Fußgänger zum Bahnhof und zum Stadt-

zentrum. Auf dem Platz befinden sich Sitzgelegenheiten, Bäume, frei zugängliche Fahrradab-

stellanlagen sowie eine Fahrradverleihstation.   

Der Platz selbst sowie die Treppen und Rampen sind aus funktionaler Sicht zum Zwecke einer 

städtebaulichen Gestaltung überdimensioniert. Zwischen den beiden Rampenläufen gleicht 

ein Pflanzbeet den Höhenunterschied zwischen den Rampen aus.  

Im Westen und Süden wird der Platz durch gewerblich bzw. gemischt genutzte Baukörper 

umgeben. Im Osten fehlt dem vorhandenen Platz eine begrenzende, raumbildende Kante, die 

den Platz einfasst. Entlang der umgebenden Straßenräume sind Parkstände ausgewiesen.  
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3 Städtebauliches Konzept 

3.1 Verkehrserschließung 

Die vorhandene Erschließungsstruktur bleibt erhalten. Die Humperdinck- und Mittelstraße wer-

den durch das Vorhaben nicht verändert oder beeinträchtigt und erschließen den Platz sowohl 

für den motorisierten als auch nicht motorisierten Verkehr. Aufgrund der geringen Verkehrs-

stärken auf den vorhandenen Straßen kann auch der Radverkehr auf der Fahrbahn mitgeführt 

werden. Zur Stärkung des Radverkehrs wäre es zukünftig jedoch wünschenswert, wenn die 

Radinfrastruktur auf den Zubringerachsen zum Place le Pecq zukünftig verbessert würde.  

Die vorhandene Personenunterführung am Bahnhof ist aufgrund ihrer Breite ungeeignet, um 

durch Fahrräder befahren zu werden. Westlich und östlich des Bahnhofs befinden sich jedoch 

in geringer Entfernung alternative Querungsmöglichkeiten, die auch für Radfahrer geeignet 

und in das Radwegenetz eingebunden sind. 

Die Zuwegung zur Unterführung erfolgt durch eine großzügige Treppe mit verschleifenden 

Stufen und Zwischenpodest und über zwei Rampen, die die Laufwege in die gleiche Richtung 

unterstützen. Zudem sind die Rampenläufe leicht zueinander verdreht und durch eine Grün-

fläche voneinander getrennt. Dadurch weist die eine Rampe eine geringfügig größere Steigung 

auf.  

Das Konzept sieht vor, die vorhandene, für den Bestand überdimensionierte Infrastruktur teil-

weise für die Erschließung der Radstation zu nutzen. Dafür wird die Treppe eingeschnitten 

und an dieser Stelle der Ein- und Ausgang der Fahrradstation für Fußgänger im Unterge-

schoss (ein Geschoss unter Platzniveau) platziert. Die Ein- und Ausfahrt zur Fahrradstation 

für Nutzer mit Fahrrad erfolgt über eine neu angelegte Rampe von der Humperdinckstraße 

südlich des geplanten Baukörpers. Ein Befahren der bestehenden Rampen mit dem Fahrrad 

soll weiterhin nicht erlaubt sein, sodass durch die Fahrradstation kein zusätzliches Konfliktpo-

tenzial von Fahrradfahrern in der Unterführung begünstigt wird. Der Ein- und Ausgang für Fuß-

gänger hin zur Unterführung optimiert die Wegeverbindungen und den Komfort beim Umstieg 

zwischen Fahrrad und ÖPNV.  

So werden die Fußgänger- und Radverkehrsströme getrennt voneinander und weitestgehend 

konfliktfrei geführt. Mit der Herstellung der Fahrradstation ist beabsichtigt, den umweltfreund-

lichen Verkehr zu stärken, ohne dabei Verkehrsteilnehmende auszuschließen oder die Barri-

erefreiheit und Inklusion zu beeinträchtigen oder zu gefährden. 

Der oberirdische Teil der Fahrradstation, die das Serviceangebot umfasst, wird über den Place 

le Pecq erschlossen.  

Die Laufwege über die Treppe zur Unterführung bleiben von der Radstation unbeeinträchtigt.   

3.2 Bebauung 

3.2.1 Städtebauliche Idee 

Die Fahrradstation am Place le Pecq soll sich in die vorhandene Bebauungsstruktur einfügen 

und die fehlende östliche Raumkante bilden. Damit weiterhin eine Platzfläche erhalten bleibt, 
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die Wege zur Bahn und zur Innenstadt so kurz und komfortabel wie möglich gestaltet werden 

und das benötigte Stellplatz- und Serviceangebot hergestellt werden können, soll die Fahrrad-

station über zwei Geschosse verfügen, wobei die Stellplätze im Untergeschoss und das Ser-

viceangebot publikumswirksam im Erdgeschoss untergebracht werden. 

Damit ein ausreichend großer Platz erhalten bleibt, soll die oberirdische Ausdehnung des Ge-

bäudes maximal 50 % der Platzfläche überbauen. Um die ermittelte notwendige Stellplatzan-

zahl zu erreichen, wird jedoch eine größere Grundfläche benötigt. Gelöst wird dieses Problem 

durch die Unterbringung der Fahrradabstellplätze im Untergeschoss. Da das Untergeschoss 

die Platzfläche nicht tangiert, kann die Grundfläche dieser Ebene größer dimensioniert wer-

den. Dies ist auch deshalb vorteilhaft, da so eine optimale Wegebeziehung für Umsteiger ent-

steht und der Servicebereich im Erdgeschoss kundenwirksam aus dem Straßenraum und aus 

dem Bahnhofsumfeld wahrgenommen werden kann. Dadurch, dass das Untergeschoss über 

das Erdgeschoss hinausragt und so teilweise direkt unter dem Platz liegt, ergibt sich die Mög-

lichkeit, dass Sichtfenster auf dem Platz eingerichtet werden können, die in Sitzgelegenheiten 

integriert zur Platzgestaltung beitragen und gleichzeitig als Oberlichter für das Fahrradparken 

eine direkte Sichtbeziehung zur sozialen Kontrolle zwischen Platz und Tiefgarage schaffen 

sowie eine teilweise natürliche Belichtung im Untergeschoss ermöglichen. Die in die Sitzele-

mente integrierten Oberlichter auf dem Platz werden gestalterisch in Bezug auf Form und 

Größe analog zu der bestehenden Platzstruktur ausgeführt. Auch im Hinblick auf das potenzi-

elle Risiko von Starkregenereignissen ist es sinnvoll, das Untergeschoss lediglich als Fahrrad-

garage zu nutzen, in der keine hochwertige Innenausstattung verbaut und kein längerer Auf-

enthalt von Personen vorgesehen sind.  

Für die Einfahrt zum Fahrradparken mit dem Fahrrad wird eine neue Rampe südlich des neuen 

Gebäudes errichtet. Die Ausfahrt erfolgt über dieselbe Rampe. Dies muss bei der Dimensio-

nierung der Rampe berücksichtigt werden. Die Rampe besitzt eine Neigung von max. 10 %. 

Für Fußgänger, die ihr Fahrrad abholen oder vom Fahrradparken zur Unterführung wollen, 

wird es einen zusätzlichen Ein- und Ausgang im Bereich der bestehenden Treppe geben, wel-

che für die Öffnung des unterirdischen Fahrradparkens eingeschnitten wird. Dieser Zugang ist 

lediglich für Fußgänger ohne Fahrrad nutzbar. Der Austritt aus der Fahrradstation erfolgt auf 

die bestehende Rampe in unmittelbarer Nähe zum Unterführungszugang. Darüber hinaus gibt 

es ein Treppenhaus, welches aus dem Untergeschoss auf den Platz führt. Zu- und Ausgänge 

sind mit einem automatischen Zugangssystem gesichert und ermöglichen nur registrierten 

Nutzern den Zugang zum Fahrradparken.  

Das Untergeschoss bietet Platz für ca. 420 Stellplätze in Doppelstockparkern. Die Gänge zwi-

schen den Fahrradparkern verfügen mindestens über eine Breite von 2 m. Für das Aufstellen 

der Doppelstockparker wird mindestens eine lichte Höhe von 2,8 m benötigt. Um die Entste-

hung von Angsträumen und die Atmosphäre einer Tiefgarage zu vermeiden, ist die Blickbe-

ziehung durch die Oberlichter zum Platz, eine bunte und helle Innenraumgestaltung sowie eine 

helle Ausleuchtung von großer Bedeutung. Farbige Markierungen können zudem dazu beitra-

gen, die Orientierung zu verbessern. Das Untergeschoss wird als ungedämmter Außenbereich 

ausgeführt. Dadurch kann auch die Einfahrtsrampe offen gestaltet werden, wodurch neben 

den Oberlichtern eine weitere natürliche Belichtungs- und Belüftungsquelle entsteht. Bei der 

Ausführung sollen bauliche Maßnahmen gegen hohe Grund- und Schichtenwasserstände so-

wie gegen Hochwasser- und Starkregenereignisse ergriffen werden.  
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Der Anschluss an den Platz wird nach dem Bau der Station analog zum Bestand wiederher-

gestellt und die verbleibende Platzfläche hinsichtlich der Begrünung und Aufenthaltsmög-

lichkeiten weiter qualifiziert. Die durch den Bau entfallenden Bäume werden ersetzt.  

Das Erdgeschoss besteht aus zwei Teilen, die über eine unterschiedliche Fassadengestaltung 

und unterschiedliche Geschosshöhen verfügen. Der dem Platz zugewandte Teil stellt den Ver-

kaufs- und Beratungsraum dar, in dem der Publikums- und Kundenverkehr abgewickelt wird. 

Um hier die passende Atmosphäre zu schaffen und eine Blickbeziehung zwischen Platz und 

Verkaufsraum zu schaffen, soll dieser Teil eine repräsentative Geschosshöhe von ca. 6 m 

sowie eine Glasfassade erhalten. Über Oberlichter im Dach erhält der Gebäudeteil eine wei-

tere natürliche Lichtquelle. Im hinteren, Platz abgewandten Bereich werden Büros, Sanitär- 

und Aufenthaltsräume sowie Werkstatt und Lagerräume untergebracht. Dieser Gebäudeteil 

wird lediglich durch das Personal genutzt und benötigt daher keinen repräsentativen Charak-

ter. Die Geschosshöhe soll ca. 4 m betragen. Die Fassade wird größtenteils geschlossen aus-

geführt. Die natürliche Belichtung dieses Bereichs erfolgt vor allem durch Oberlichter. Damit 

ein ausreichend großer Platz erhalten bleibt, soll die oberirdische Ausdehnung des Gebäudes 

maximal 50 % der Platzfläche überbauen. Das Erdgeschoss umfasst 175 m2 mit einer Ge-

schosshöhe von ca. 6 m und 155 m2 mit einer Geschosshöhe von 4 m. Das Untergeschoss 

inklusive südlicher Rampe verfügt über eine Grundfläche von 675 m2. Der Abstand parallel zur 

Humperdinckstraße beträgt ca. 5 m, der minimale Abstand zu Humperdinck- und Mittelstraße 

an der südöstlichen Gebäudeecke beträgt ca. 3 m.  

Das gesamte Gebäude soll möglichst in nachhaltiger Bauweise ausgeführt werden. Um den 

Grundwasserstand und ggf. belastete Auffüllungen im Boden zu berücksichtigen, muss das 

Untergeschoss in massiver, abgedichteter Bauweise realisiert werden. Im Erdgeschoss 

könnte Holzbauweise in Kombination mit Glaselementen zum Einsatz kommen. Das Dach wird 

als Flachdach mit Dachbegrünung und Photovoltaikanlage ausgeführt.  
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Lageplan Vorentwurf 
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Visualisierung der Fahrradstation (Außen- und Innenansichten/ Quelle: Machbarkeitsstudie) 

 

Visualisierung der Fahrradstation – Schnitt durch den Platz 
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3.2.2 Art der baulichen Nutzung bzw. Ausweisung als öffentliche Verkehrsfläche be-

sonderer Zweckbestimmung Fahrradstation 

Das Serviceangebot im Erdgeschoss soll einen Fahrradhändler und Ersatzteilverkauf, einen 

Reparatur- und Werkstattservice sowie ein Fahrradverleihangebot verschiedener Fahrradty-

pen umfassen. Darüber hinaus könnten mobilitätsaffine Beratungsangebote, eine Fahrkarten-

verkaufsstelle und die Touristinfo, in der Fahrradstation im Erdgeschoss das Angebot vervoll-

ständigen.  

Im Untergeschoss wird das Fahrradparken organisiert. Neben sicheren Fahrradabstellanlagen 

werden Schließfächer und Ladefunktionen für E-Bikes integriert. Öffentliche Toiletten- und Sa-

nitäranlagen bieten zusätzlichen Komfort für Pendler.  

Der umliegende Platz bleibt in seiner Funktion bestehen. In der Außenanlage können weitere 

Funktionen einer Mobilitätsstation wie Stellplätze für Fahrradverleih, Carsharing und Ladesäu-

len untergebracht werden. 

 Derzeit ist die zu überbauende geplante Platzfläche größtenteils versiegelt. Zwischen den 

beiden Rampen befindet sich eine ca. 170 m2 große Grünfläche, die von der Baumaßnahme 

nicht berührt wird.  

Auf dem Platz befinden sich 9 Baumscheiben mit je ca. 4 m2. Diese müssen im Rahmen der 

Baumaßnahme entfernt werden. Nach Fertigstellung des Gebäudes wird eine Ersatzpflanzung 

mit 9 Bäumen vorgenommen. Zulässige Arten sind Feldahorn Acer campestre und Spitzahorn 

Acer platanoides, ‘Columnare‘, Typ II. Für die Bäume sind mindestens 6 m² große begrünte 

Baumscheiben anzulegen. Das Gebäudedach erhält ein 330 m2 großes Gründach.  

3.2.3 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB können auf Landesrecht beruhende Regelungen in den Bebau-

ungsplan als Festsetzungen übernommen werden. Zweck dieser Regelung ist es, in Ergän-

zung zu den städtebaulichen Festsetzungen, die in § 9 Abs. 1 bis 3 BauGB abschließend 

geregelt sind, auch solche Festsetzungen in den Bebauungsplan aufzunehmen, die in einem 

sachlichen Zusammenhang mit den Aufgaben des Bebauungsplans stehen und auf Landes-

recht beruhen.  

Gemäß § 89 Abs. 1 Nrn. 1 - 7 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) 

können die Gemeinden örtliche Bauvorschriften als Satzung erlassen über unter anderem die 

äußere Gestaltung baulicher Anlagen [...] sowie die Gestaltung, Begrünung und Bepflanzung 

der [...] unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke [...] sowie über die Art, Höhe und 

Gestaltung von Einfriedungen. 

Diese örtlichen Bauvorschriften können gemäß § 89 Abs. 2 BauO NRW auch als Festsetzun-

gen in einen Bebauungsplan aufgenommen werden. Zur besseren Integration der Neubebau-

ung in das vorhandene, erhaltenswerte Orts- und Landschaftsbild, sowie zur Schaffung eines 

ruhigen, harmonischen Straßenbildes soll von dieser Regelungsmöglichkeit Gebrauch ge-

macht werden. Es werden folgende bauordnungsrechtliche Vorschriften gem. § 9 Abs. 4 

BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW getroffen: 
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▪ Festsetzungen zur Dachgestaltung 

▪ Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie 

▪ Fassadengestaltung 

▪ Werbeanlagen 

▪ Festsetzungen zur Gestaltung der Freiflächen der Baugrundstücke 

▪ Festsetzungen zu Grundstückseinfriedungen 

Festsetzungen zur Dachgestaltung 

Für das Gebäude im Geltungsbereich wird ein Flachdach festgesetzt. Das Dach der Fahrrad-

station ist mit einer belebten Substratschicht von mind. 10 cm Stärke extensiv zu begrünen. 

Die Anordnung von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie auf Dächern ist ebenso zulässig; 

sie entbindet jedoch nicht von der vorgeschriebenen Dachbegrünung.  

Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie 

Photovoltaikanlagen: 

Die Solarfestsetzung dient der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und dem Klima-

schutz (§§ 1 Abs. 5, 1a Abs. 5 BauGB) und erfüllt die städtebaulichen Aufgaben der Nutzung 

erneuerbarer Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB).  

Die Festsetzung schreibt mit Solarmodulen ortsfeste technische Anlagen selbständiger Art vor 

(primär Photovoltaikanlagen, sekundär Solarwärmeanlagen), die auf den Dachflächen der Ge-

bäude und baulichen Anlagen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen im Plangebiet 

zu errichten sind (mind. 50 % der Bruttodachfläche). Die Solarenergienutzung durch die Fest-

setzung erfolgt daher ortsbezogen im Plangebiet auf den Gebäuden und baulichen Anlagen. 

Die erzeugte Energie wird vorrangig im Plangebiet verwendet, sei es durch die Eigenversor-

gung der Haushalte mit Strom bzw. Wärme oder durch den physikalischen Effekt, dass Solar-

strom im Netz vorrangig dort verbraucht wird, wo er eingespeist wird. In einem weiteren Sinne 

besteht der örtliche Bezug der Nutzung der Solarenergie im Plangebiet darin, dass der Bebau-

ungsplan durch die Einräumung von Bodennutzungsmöglichkeiten Energiebedarfe schafft, die 

wenigstens teilweise durch die Erschließung der im Plangebiet nutzbaren erneuerbaren Ener-

gien gedeckt werden.  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 01.8/3 Hennef (Sieg) – Hennef Mitte ist zur För-

derung der regenerativen Energien die Verwendung von Photovoltaikanlagen und Sonnenkol-

lektoren erwünscht.  

Dachbegrünung: 

Außer durch größere und kleinere Grünflächen im Stadtgebiet lassen sich durch Dachbegrü-

nungen stadtklimatische Defizite in Bezug auf den Feuchtigkeitshaushalt und das thermische 

Milieu mindern. Dazu kommen noch bauphysikalische Vorteile von Dachbegrünungen. Posi-

tive Thermische Effekte von Dachbegrünungen beziehen sich vorwiegend auf die Minderung 
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der Temperaturextreme. Während Kiesdächer und schwarze Bitumenpappe sich auf etwa 500 

C bis über 800 C aufheizen, betragen die maximalen Temperaturen bei bepflanzten Dächern 

etwas 200 C bis 250 C. Im Sommer sind Dachbegrünungen für darunterliegende Räume ins-

gesamt eine wirksame Maßnahme zum Schutz vor sommerliche Hitze. Im Winter kommt es 

durch die Vegetation und das Dachsubstrat zu einer Verminderung des Wärmedurchgangs 

und somit zu einer erhöhten Wärmedämmung. Ein weiterer Vorteil der Dachbegrünung besteht 

darin, dass Niederschläge zeitverzögert abgegeben, die Entwässerungssysteme dadurch er-

heblich entlastet werden und die Hochwassergefahr dadurch gemindert wird. 

Fassadengestaltung 

Die Fassade soll die nachhaltige Bauweise des Gebäudes widerspiegeln und im Bereich mit 

Publikumsverkehr transparent gestaltet werden, um zum einen soziale Kontrolle auf dem Platz 

zu haben und zum anderen die Angebote und den Service der Fahrradstation von außen er-

kennbar zu machen.  

Werbeanlagen 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 01.8.3 Hennef-Mitte liegt im 

Geltungsbereich der Gestaltungs- und Werbesatzung für die Hennefer Innenstadt. Dement-

sprechend sind die Festsetzungen der Gestaltungs- und Werbesatzung zu berücksichtigen. 

Zusätzlich sind Werbeanlagen an der Stätte der Leistung ausschließlich im Bereich der Ge-

bäudefassaden zulässig. Blinkende oder bewegt beleuchtete Werbeanlagen sind unzulässig. 

Es ist darauf zu achten, dass der angrenzende Eisenbahnbetrieb durch die Werbeanlagen 

nicht beeinträchtigt wird.    

Festsetzungen zur Gestaltung der Freiflächen  

Pflanzbeete und Baumscheiben innerhalb des Geltungsbereichs sind so zu gestalten, dass 

die natürliche Versickerung gewährleistet wird; zudem hat eine flächendeckende standortge-

rechte Bepflanzung zu erfolgen. Im Bereich der geplanten unversiegelten Flächen ist eine min-

destens 30 cm mächtige Oberbodenschicht aufzubringen, die die Vorsorgewerte der Anlage 

1, Tabellen 1 und 2 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) einhält. 

Dies ist aufgrund der Erkenntnisse aus der aktuellen Baugrunduntersuchung in Abstimmung 

mit dem Rhein-Sieg-Kreis erforderlich.  

Diese Festsetzungen dienen insbesondere der Gefahrenabwehr, dem Arten- sowie dem Bo-

denschutz. 

Ohne Bepflanzung fehlt es im Weiteren an kühlenden Schattenflächen.  

3.3 Fauna  

3.3.1 Gesetzliche Vorgaben 

Die Anpassung des deutschen Artenschutzrechtes an die europäischen Vorgaben wurde mit 

der Kleinen Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom Dezember 2007 vor-

genommen. U.a. durch die Bestimmungen der §§ 19 Abs. 3 und 42f BNatSchG wird europäi-
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sches Recht in nationales umgesetzt, um auf diesem Wege einen zentralen Beitrag zur Siche-

rung der zunehmend gefährdeten biologischen Vielfalt zu leisten. Daher müssen nun die Ar-

tenschutzbelange bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren ent-

sprechend den europäischen Bestimmungen im Rahmen einer Artenschutzrechtlichen Prü-

fung betrachtet werden.  

Im Rahmen des Änderungsverfahrens wurde im Juli/August 2023 eine Artenschutzprüfung I 

erstellt, um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.  

Entsprechend der Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Um-

setzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei 

Planungs- oder Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz) Rd. Erl. d. Ministeriums für Klima-

schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz NRW v. 06.06.2016, - III 4 -

616.06.01.17 wird ermittelt, ob im Untersuchungsgebiet Arten aus Anhang I, II bzw. IV der 

FFH-Richtlinie (planungsrelevante Arten) erheblich beeinträchtigt werden könnten. Im Rah-

men der Artenschutzprüfung I wird untersucht, ob für planungsrelevante Arten die Verbote 

nach § 44 BNatSchG ausgelöst werden könnten. 

3.3.2 Feststellung der planungsrelevanten Arten 

Die Fläche ist im Bestand bereits vollständig versiegelt. Die vorhandenen Bäume auf der Platz-

fläche sind noch jung und von geringem ökologischem Wert. Eine erste Begutachtung lässt 

keine planungsrelevanten Arten in den Bäumen vermuten. Auf der versiegelten Fläche bzw. 

dessen Untergrund ist ebenfalls mit keinen planungsrelevanten Arten zu rechnen. Die Ergeb-

nisse der Artenschutzprüfung bestätigen die Vermutung. Bei Einhaltung der beschriebenen 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (s. Textliche Festsetzungen, Nr. 5) ist keine Er-

füllung eines Tatverbotsbestandes nach § 44 BNatSchG Absatz 1 zu erwarten. 
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3.3.3 Ersteinschätzung der Auswirkungen auf die Tierwelt 

Planungsrelevante Arten konnten im Rahmen der Artenschutzprüfung I im Untersuchungs-

raum nicht vorgefunden werden. Es sind keine Habitate vorhanden oder betroffen. Bau-, an-

lage- oder betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind nicht möglich. Die Prüfung wurde für die 

planungsrelevanten Arten des Messtischblattes 5209, Quadrant 2 durchgeführt. Bei Ortsbe-

gehungen wurde ein besonderes Augenmerk auf möglicherweise betroffene Habitate ubiqui-

tärer Arten wie Turmfalke, Girlitz und Fledermäuse gelegt. 

Im Untersuchungsraum kommen verschiedene nicht planungsrelevante Arten vor. Bei nicht 

planungsrelevanten Arten liegt ein landesweit günstiger Erhaltungszustand vor. Es handelt 

sich um Arten mit großen Anpassungsfähigkeiten. Eine erhebliche eingriffsbedingte Beein-

trächtigung nicht planungsrelevanter Arten wird, aufgrund der zu treffenden Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen (s. Textliche Festsetzungen, Nr. 5) ausgeschlossen. 

Bei Einhaltung der beschriebenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (s. Textliche 

Festsetzungen, Nr. 5) ist durch die Maßnahmenumsetzung die Erfüllung eines Tatverbotsbe-

standes nach § 44 BNatSchG Absatz 1 nicht zu erwarten. Der Umsetzung des Vorhabens 

stehen somit keine artenschutzrechtlichen Bestimmungen entgegen. 
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3.4 Kennzeichnungen gem. § 9 Abs. 5 BauGB  

3.4.1 Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind 

(Altlasten) 

Auf der Grundlage einer Altlastenuntersuchung (Verf.: Dr. Tillmanns & Partner GmbH, Altlas-

ten- und baugrundtechnische Untersuchungen im städtebaulichen Entwicklungsbereich ‚Süd-

liche Innenstadt’, Hennef, 22.08.1997, Bergheim) sowie des Altlastenkatasters des Rhein-

Sieg-Kreises wurden folgende belastete Standorte im Geltungsbereich des ursprünglichen Be-

bauungsplans als ‚Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdeten Stoffen belastet 

sind’ gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB gekennzeichnet: 

1. Altstandort 5209/0140 - ehemalige Eisengießerei und Maschinenfabrik Jacobi, 

2. Altstandort 5209/1261, 

3. Altstandort 5209/1138 - ehemalige Raiffeisen-Waren-Zentrale, 

4. Altstandort 5209/169. 

Über die angegebenen Standorte hinaus wurde das gesamte Plangebiet unter Berücksichti-

gung der in der Rahmenplanung angegebenen geplanten Nutzung auf seine von potentiellen 

Bodenbelastungen ausgehende Gefährdung hin untersucht. 

Die damals durchgeführten Bodenuntersuchungen zeigten, dass eine Nutzung des gesamten 

Entwicklungsbereichs als Gewerbegebiet im Hinblick auf eine Gefährdung des Schutzgutes 

Mensch unproblematisch ist. Zum Schutze des Menschen ist jedoch für unversiegelte Flächen 

mit Auffüllungsböden im Umfeld von Wohnbebauung sowie im Bereich geplanter Kinderspiel-

plätze ein Bodenauftrag (ca. 1 m) oder ein Bodenaustausch vorzusehen. 

Aufgrund des allgemein im Plangebiet vermuteten hohen Altlastenrisikos sowie der Empfeh-

lung zu weiteren Untersuchungen wurde im Rahmen des Änderungsverfahrens zum Bebau-

ungsplan ein vertiefendes Baugrundgutachten mit abfallrechtlicher Bewertung zu den Aushub-

böden (Stand 22.06.2023) für das betroffene Plangebiet erstellt und mit dem Rhein-Sieg-Kreis 

abgestimmt. Gemäß dieser Abstimmung kann aufgrund der Untersuchungen grob abge-

schätzt werden, ob bei Umsetzung des Planvorhabens mit Gefährdungen über die zu betrach-

tenden Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Grundwasser zu rechnen ist. Die Bodenun-

tersuchungen zeigen, dass im Bereich des Plangebietes flächendeckend Auffüllungsböden 

vorhanden sind. Die chemischen Analysen zur Abfalldeklaration zeigen keine Hinweise auf 

mögliche Gefährdungen. 

Weitere Untersuchungen zur Altlastensituation werden daher nicht erforderlich. Folgender Hin-

weis soll in die textlichen Festsetzungen aufgenommen werden: „Im Bereich der geplanten 

unversiegelten Flächen ist eine mindestens 30 cm mächtige Oberbodenschicht aufzubringen, 

die die Vorsorgewerte der Anlage 1, Tabellen 1 und 2 der Bundes-Bodenschutz- und Altlas-

tenverordnung (BBodSchV) einhält.“ 
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Auf eine Kennzeichnung der Fläche gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB kann gemäß Abstimmung 

mit dem Amt für Umwelt- und Naturschutz, Grundwasser- und Bodenschutz des Rhein-Sieg-

Kreises verzichtet werden. 

3.4.2 Baugrundvorerkundung 

Im Rahmen der Gründung von Gebäuden ist aufgrund vorhandener Auffüllungsböden mit an-

gepassten Maßnahmen zu rechnen, die über das Maß von Standardgründungen hinausgehen 

können. Die Baugrundvorerkundung ersetzt nicht eine detaillierte Baugrunduntersuchung für 

die einzelnen Grundstücke. 

Für den Place le Pecq und die beabsichtigte Fahrradstation wurde im Juni 2023 ein Baugrund-

gutachten erstellt. Die Bohrungen im Plangebiet in eine Tiefe von bis zu 7 Metern ergeben drei 

verschiedene Schichten: Auffüllungen, Schluff, Lehm und Kies. Dem Baugrundgutachten kön-

nen Empfehlungen zu Gründung, Bodenaushub und Entsorgung sowie Abdichtung entnom-

men werden. Das Baugrundgutachten ist bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen und 

als Grundlage hinzuziehen.  

3.4.3 Grundwasserschutz 

Das Bebauungsplangebiet liegt im Anstrom der Wasserschutzzone des Wasserwerks ‚Sieg-

bogen’. Entsprechend ist dafür Sorge zu tragen, dass zum Schutz des Grundwassers die fest-

gestellten Bodenbelastungen beseitigt und weitere Belastungen vermieden werden. Bei 

Grundwasserhochständen der Sieg muss mit einem Grundwasseranstieg bis zu 4 m unter Flur 

gerechnet werden. Das Baugrundgutachten vom 22.06.2023 empfiehlt, eine Höhe von 67,5 m 

NHN als Bemessungswasserstand anzusetzen und bei der Planung auch anstehendes 

Schichtenwasser zu berücksichtigen. 

3.5 Nachrichtliche Übernahmen gem. § 9 Abs. 6 BauGB  

3.5.1 Planfestgestellte Bahnanlagen 

Der Geltungsbereich befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einer planfestgestellten Bahnan-

lage gem. Allgemeinem Eisenbahngesetz.  

3.6 Ver- und Entsorgung 

Die Festsetzungen des ursprünglichen Bebauungsplans bleiben bestehen. Das Gebäude wird 

an das Trennsystem angeschlossen. Vorteilhaft wirkt sich die Dachbegrünung aus, die die 

Niederschläge zeitverzögert abgibt und die Entwässerungssysteme dadurch entlastet.  

Die Entwässerung ist nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu planen und 

herzustellen. 

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wird ein Entwässerungsantrag von den Stadt-

betrieben Hennef gefordert. 

Hierzu werden folgende Punkte geprüft: 

• Anschluss ans öffentliche Kanalnetz 
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• Niederschlagswassernutzung (Versickerung, Brauchwasseranlage, etc.) 

• Überflutungsnachweis bei abflusswirksamen Flächen die größer als 800 m2 sind 

• Abwasserbehandlungsanlagen 

Kapitel wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

3.7 Immissionen 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung zum Ursprungsbebauungsplan (Kramer 

Schalltechnik GmbH, 20. September 2007) wurden die Lärmeinwirkungen verschiedener 

Hauptverkehrswege, des Fluglärms sowie bestehender und zukünftiger gewerblicher Nutzun-

gen untersucht. Es wurden allgemeine Kriterien für die Bauleitplanung erarbeitet, die mögliche 

Lärmkonflikte mit schutzbedürftigen Nutzungen ausschließen. 

Durch die vorhandenen Straßen, die Gewerbegebiete sowie die unmittelbar angrenzende 

Bahnlinie ist der Place le Pecq bereits im Bestand von Schallimmissionen betroffen. Bei den 

Festsetzungen des ursprünglichen Bebauungsplans wurde dies bereits berücksichtigt und es 

wurden entsprechende Schutzmaßnahmen festgesetzt. Im Vergleich zum Bestand sind durch 

das Vorhaben der Fahrradstation keine erheblichen zusätzlichen Immissionen zu erwarten. 

Die Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans haben weiterhin Bestand und werden 

bei der Planung der Fahrradstation berücksichtigt.  

3.8 Klimaschutz / Klimaanpassung 

Die Bekämpfung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel gewinnen zuneh-

mend an Bedeutung. Ansätze zur Bewältigung des Klimawandels gibt es auf internationaler, 

europäischer und nationaler Ebene. Der Klimawandel hat jedoch auch eine städtebauliche 

Dimension, so dass es gilt, ihm auch hier Rechnung zu tragen. Um den Klimaschutz bei der 

Entwicklung in den Städten und Gemeinden zu fördern, wurde er durch die BauGB-Novelle 

vom 30.07.2011 zum Grundsatz der Bauleitplanung erhoben und ist bei der Aufstellung von 

Bauleitplänen verstärkt zu beachten. 

Gegenstand der Änderung ist die Errichtung einer Fahrradstation. Neben den eigentlichen 

Festsetzungen, die in der Änderung festgelegt werden, um das Bauvorhaben nachhaltig und 

klimaangepasst umzusetzen, trägt bereits die Radstation selbst wesentlich zum Klimaschutz 

in der Stadt bei, indem sie den Radverkehr als umweltfreundliches Verkehrsmittel stärkt. Mit 

der Radstation soll den bereits Fahrradfahrenden eine sichere Abstellmöglichkeit und ein at-

traktiver Service für das Fahrrad zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus sollen mehr 

Menschen dazu motiviert werden, ihre Verkehrsmittelwahl zu überdenken und häufiger auf 

den Umweltverbund umzusteigen. Dazu ist ein attraktives Angebot unabdingbar. Gleichzeitig 

wird die Fahrradstation im öffentlichen Raum als Symbol für den Radverkehr erkennbar sein 

und so die beabsichtigte Mobilitätswende und die gesellschaftliche Wertschätzung des Fahr-

rads sinnbildlich repräsentieren.  

Damit auch das Gebäude im Sinne des Klimaschutzes und der Klimaanpassung erbaut wird, 

werden für die Radstation ein Gründach und eine PV-Anlage sowie eine nachhaltige Bauweise 

und Energieversorgung festgeschrieben.  
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Die Solarfestsetzung dient der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und dem Klima-

schutz (§§ 1 Abs. 5, 1a Abs. 5 BauGB) und erfüllt die städtebaulichen Aufgaben der Nutzung 

erneuerbarer Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB).  

Die Festsetzung schreibt mit Solarmodulen ortsfeste technische Anlagen selbständiger Art vor 

(primär Photovoltaikanlagen, sekundär Solarwärmeanlagen), die auf den Dachflächen des Ge-

bäudes und der baulichen Anlagen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen im Plan-

gebiet zu errichten sind. Die Solarenergienutzung durch die Festsetzung erfolgt daher ortsbe-

zogen im Gebäude und für die Mobilitätsangebote im Umfeld (bspw. Ladesäulen). Die er-

zeugte Energie wird vorrangig durch die Eigenversorgung der Gebäudenutzungen mit Strom 

bzw. Wärme verbraucht.  

Das Baugebiet und der Zuschnitt der überbaubaren Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO) ist so 

erfolgt, dass grundsätzlich die Solarenergie uneingeschränkt genutzt werden kann. 

Außer durch größere und kleinere Grünflächen im Stadtgebiet lassen sich durch Dachbegrü-

nungen stadtklimatische Defizite in Bezug auf den Feuchtigkeitshaushalt und das thermische 

Milieu mindern. Dazu kommen noch bauphysikalische Vorteile von Dachbegrünungen. Posi-

tive Thermische Effekte von Dachbegrünungen beziehen sich vorwiegend auf die Minderung 

der Temperaturextreme. Während Kiesdächer und schwarze Bitumenpappe sich auf etwa 500 

C bis über 800 C aufheizen, betragen die maximalen Temperaturen bei bepflanzten Dächern 

etwas 200 C bis 250 C. Im Sommer sind Dachbegrünungen für darunterliegende Räume ins-

gesamt eine wirksame Maßnahme zum Schutz vor sommerliche Hitze. Im Winter kommt es 

durch die Vegetation und das Dachsubstrat zu einer Verminderung des Wärmedurchgangs 

und somit zu einer erhöhten Wärmedämmung. Ein weiterer Vorteil der Dachbegrünung besteht 

darin, dass Niederschläge zeitverzögert abgegeben, die Entwässerungssysteme dadurch er-

heblich entlastet werden und die Hochwassergefahr dadurch gemindert wird.  
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4 Hinweise 

1. Bau- und Bodendenkmäler gem. Landesdenkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW) 
 

1.1 Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschichtliche 

Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und 

Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen, Spalten, aber auch 

Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) ent-

deckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Hennef (Sieg) als 

Untere Denkmalbehörde und / oder dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege, 

Bonn, unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstelle mindestens 3 Werktage in 

unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 DSchG NRW), falls diese nicht 

vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Rhein-

land ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaft-

liche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NRW). 

 

2. Einbau von Recyclingstoffen 
 

2.1 Der Einbau von Recyclingstoffen ist nur nach vorhergehender Wasserrechtlicher Er-

laubnis zulässig. 

 

3. Energieversorgung 

 

3.1 Die Ver- und Entsorgung ist über bestehende Trassen gesichert. Grundnetze der Ver-

sorgungsunternehmen sind vorhanden und können ausgebaut werden. Das ausge-

wiesene Baugebiet wird mit Erdgas versorgt. 

 

4. Entsorgung von Bodenmaterial 

 

4.1 Im Rahmen der Baureifmachung der Grundstücke anfallendes bauschutthaltiges oder 

organoleptisch auffälliges Bodenmaterial (z.B. aus Bodenauffüllungen) ist ordnungs-

gemäß zu entsorgen.  

 

Die Entsorgungswege des abzufahrenden Bodenaushubs sind vor der Abfuhr dem 

Rhein-Sieg-Kreis, Sachgebiet „Gewerbliche Abfallwirtschaft“, anzuzeigen. Dazu ist die 

Entsorgungsanlage anzugeben oder die Wasserrechtliche Erlaubnis (Anzeige) der 

Einbaustelle vorzulegen. 

 

Werden bei den Baumaßnahmen verunreinigte Bodenhorizonte angetroffen, so ist un-

verzüglich der Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Technischen Umweltschutz, zu informieren 

und die weitere Vorgehensweise abzustimmen (s. § 2 Abs. 1 Landesbodenschutzge-

setz NRW). 

 

Gegebenenfalls sind weitergehende Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung 

(Entnahme von Bodenproben, Durchführung von chemischen Analysen, etc.) zu ver-

anlassen. Alle Maßnahmen im Zusammenhang mit schädlichen Bodenverunreinigun-

gen sind mit dem Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Technischen Umweltschutz, abzustim-

men. 
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Bei der Entsorgung von Aushubmaterialien mit schädlichen Verunreinigungen sind 

insbesondere die abfallrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 

 
5. Erdbeben 

 
5.1 Zur Planung der künftigen Flächennutzung für das Bebauungsplangebiet wird auf die 

Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei Planung und Bemessung 

üblicher Hochbauten gemäß den Technischen Baubestimmungen des Landes NRW 

mit DIN EN 1998 „Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben“ zu berücksichtigen ist. 

Die Erdbebengefährdung wird hier durch die Zuordnung von Erdbebenzonen und ge-

ologischen Untergrundklassen beurteilt, die anhand der Karte der Erdbebenzonen und 

geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1 : 350 000, Bun-

desland Nordrhein-Westfalen (Geologischer Dienst NRW 2006) für einzelne Standorte 

bestimmt werden. In den Technischen Baubestimmungen des Landes NRW wird auf 

die Verwendung dieser Kartengrundlage hingewiesen. 

 

Das Gebiet der Stadt Hennef (Sieg) ist folgenden Erdbebenzonen mit der geologi-

schen Untergrundklasse R zuzuordnen (R = Gebiete mit felsartigem Untergrund): 

Stadt Hennef (Sieg), Gemarkung Söven:  1 / R 

Stadt Hennef (Sieg), alle übrigen Gemarkungen: 0 / R 

 

gemäß der Karte zur DIN EN 1998 (Fassung von 2011). 

 

Bei der Planung und Bemessung üblicher Hochbauten müssen die in DIN EN 1998 

festgelegten Regelungen beachtet werden. Innerhalb der Erdbebenzone 0 müssen 

keine besonderen Maßnahmen hinsichtlich potenzieller Erdbebenwirkungen ergriffen 

werden. Es wird jedoch empfohlen, für Bauwerke der Bedeutungskategorien III (Bau-

werke, deren Widerstandsfähigkeit gegen Erdbeben im Hinblick auf die mit einem Ein-

sturz verbundenen Folgen wichtig ist, z.B. große Wohnanlagen, Schulen usw.) und IV 

(Bauwerke, deren Unversehrtheit im Erdbebenfall von Bedeutung für den Schutz der 

Allgemeinheit ist, z.B. Krankenhäuser, Feuerwehrhäuser usw.) nach DIN EN 1998 

entsprechend den Regelungen nach Erdbebenzone 1 zu verfahren. 

Zusätzlich sind für Bauwerke, bei deren Versagen durch Erdbebenwirkungen sekun-

däre Gefährdungen auftreten können, höhere Gefährdungsniveaus zu berücksichti-

gen anhand einschlägiger Regelwerke. Ggf. müssen in diesem Fall standortbezogene 

Seismologische Gutachten eingeholt werden.  

 

6. Freianlagen 

 

6.1 Bei der Pflege der Grünflächen ist möglichst auf die Verwendung von Pestiziden zu 

verzichten. Im Bereich der geplanten unversiegelten Flächen ist eine mindestens 30 

cm mächtige Oberbodenschicht aufzubringen, die die Vorsorgewerte der Anlage 1, 

Tabellen 1 und 2 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) ein-

hält. 
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7. Kampfmittel 

 

7.1 Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern Hin-

weise auf vermehrte Bombenabwürfe. Eine Überprüfung der zu überbauenden Fläche 

auf Kampfmittel im ausgewiesenen Bereich wird empfohlen. Die Beauftragung der 

Überprüfung erfolgt über das Formular Antrag auf Kampfmitteluntersuchung. 

 

Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das Geländeni-

veau von 1945 abzuschieben.   

  

Erfolgen Spezialtiefbauarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie 

Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. wird eine Bohrlochdetektion 

empfohlen. Der Leitfaden auf der Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf ist zu 

beachten.   

 

8. Lagebezugssystem 
 

8.1 Das Lagebezugssystem im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans erfolgte im Ko-

ordinatensystem ETRS89/UTM. 

 
9. Tieffrequente Geräusche 

 
9.1 Es wird darauf hingewiesen, dass raumlufttechnische Anlagen, Kühlaggregate (Lüf-

tungsanlagen, Klima- und Kühlgeräte), Heizungsanlagen (insbesondere Luftwärme-

pumpen), (Mini-) Blockheizkraftwerke, (Klein-) Windenergieanlagen und Haushaltsge-

räte tieffrequente Geräusche hervorrufen können, die, selbst wenn die gesetzlichen 

Grenzwerte eingehalten werden, als störend wahrgenommen werden können. Die 

Wahrnehmung solcher sog. Brummton-Phänomene variiert dabei je nach Frequenz-

bereich, Lautstärke (Schalldruckpegel) und der spezifischen Wahrnehmungsschwelle 

von Betroffenen. Die vorgen. Anlagen und Geräte bedürfen keiner Genehmigung nach 

dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und sind in den Bauordnungen der 

Länder verfahrens- und genehmigungsfrei. Das heißt jedoch nicht, dass für diese An-

lagen keine Betreiberpflichten bestehen. Betreiber nicht genehmigungspflichtiger An-

lagen sind nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BImSchG grundsätzlich dazu verpflich-

tet, auch schädliche Umwelteinwirkungen durch tieffrequente Geräusche zu verhin-

dern und zu beschränken. Dies gilt für wirtschaftliche Unternehmungen ebenso wie zu 

privaten Wohnzwecken. Konflikte lassen sich vermeiden, wenn bei der Wahl einer der 

o.a. Anlagen oder Geräte von vornherein tieffrequente Geräusche gemindert werden. 

Unterschiedliche Anlagen / Geräte können hinsichtlich der Geräuschimmissionen di-

rekt beim Händler verglichen werden. 

 

10. Überbauung und Bepflanzung von Telekommunikationslinien 

 

10.1 In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer 

Leitungszone in einer Breite von ca. 0,50 m für die Unterbringung der Telekommuni-

kationslinien der Telekom vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist 

das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" 

der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe 

insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung 

http://url.nrw/kbd-antrag-untersuchung
http://url.nrw/kbd-antrag-untersuchung
http://url.nrw/kbd-antrag-untersuchung
https://url.nrw/kbd-leitfaden
https://url.nrw/kbd-leitfaden
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der Telekommunikationslinien der Telekom sollen durch die Baumpflanzungen nicht 

behindert werden. 

 

Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsanschlüssen ist die Verle-

gung zusätzlicher Telekommunikationsanlagen erforderlich. Falls notwendig, müssen 

hierfür bereits ausgebaute Straßen wieder aufgebrochen werden. 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinie-

rung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leistungsträger ist 

es notwendig, dass der Deutsche Telekom Technik GmbH, TI NL West, PTI 22 so früh 

wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, Beginn und Ablauf der Erschlie-

ßungsanlagen im Bebauungsplangebiet schriftlich angezeigt werden an: Deutsche 

Telekom Technik GmbH TNLWest, PTI 22, Innere Kanalstr. 98, 50672 Köln. 

 

11. Grundwasserschutz 

 

11.1  Bei hohem Grundwasserstand kann mit dem Anfall von Grund- und Schichten-

wasser gerechnet werden. Dies sollte insbesondere bei Hochbaumaßnahmen mit Keller 

beachtet werden. Eine Entwässerung von Baugruben und die Ableitung von Drainagewas-

ser dürfen nicht in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden. In Ausnahmen, be-

darf die Einleitung in die öffentliche Entwässerung einer Einleitgenehmigung. 

Hierfür ist bei den Stadtbetrieben Hennef, Fachbereich Daten- und Entwässerungsser-

vice, Abteilung 5.1 ein Antrag auf Befreiung von den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 

gem. § 7 Abs. 7 i.V.m. Abs. 2 Nr.11 der Entwässerungsatzung der Stadt Hennef zu stellen. 

Die Unterlagen sind rechtzeitig vor Baubeginn einzureichen. 

 

12. Trinkwasserschutz / Wasserschutzgebiet 

 

12.1 Das Plangebiet liegt innerhalb der Wasserschutzzone III A (im Genehmigungsverfah-

ren) des Wasserschutzgebietes im Einzugsgebiet der Grundwassergewinnungsan-

lage des Wahnbachtalsperrenverbandes im Siegbogen bei Hennef. Im Rahmen des 

Baugenehmigungsverfahrens ist zu prüfen, welche Anforderungen sich daraus erge-

ben und ob eine Genehmigungspflicht der Maßnahmen besteht.  

 

13. Schmutz-/Niederschlagswasserbeseitigung 

 

13.1 Die Abwasserbeseitigung erfolgt im Trennsystem. 

 

Das gering verschmutzte Niederschlagswasser der Dachflächen ist durch geeignete 

Maßnahmen zu puffern bzw. im Abfluss zu verzögern. Als Pufferung gelten z. B. die 

Begrünung von Dächern bis 15 Grad Neigung (extensive Dachbegrünung, Substrat-

dicke mind. 10 cm), für nicht begrünte Dachflächen. 

 

Das anfallende Niederschlagswasser ist unter Beachtung des Runderlasses des 

MUNLV NRW vom 26.05.2004 „Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im 

Trennverfahren“ (Regenwasserbehandlung) über das vorhandene Trennsystem in ein 

Gewässer einzuleiten. Überlastungen des Kanalnetzes sind durch den Bau von zent-

ralen und dezentralen Regenrückhaltungen zu vermeiden. Bezüglich der zulässigen 
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Überlastungshäufigkeit der Kanalisation sind die geltenden technischen Regelwerke, 

insbesondere die DIN EN 752 „Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden“ 

und das DWA Arbeitsblatt A 118 „Hydraulische Bemessung und Nachweis von Ent-

wässerungssystemen“ zu beachten. Für die Änderung der Einleitungen in Oberflä-

chengewässer und ggf. für die Errichtung von Regenwasserbehandlungsanlagen sind 

wasserrechtliche Erlaubnisse/Genehmigungen bei der zuständigen Wasserbehörde 

zu beantragen. 

 

Die Planung der Entwässerung ist mit den Stadtbetrieben Hennef, Fachbereich Ab-

wasser abzustimmen. 

 

 

14. Niederschlagswasser / Starkregenvorsorge 

 

14.1 Die Beseitigung des Niederschlagswassers erfolgt nach § 44 Landeswassergesetz 

(LWG NRW). Bei Starkregenereignissen kann es zu ungeregeltem Abfluss aus den 

Flächen um das Plangebiet auf das Baugrundstück kommen. Die Starkregengefah-

renhinweiskarte der Stadt Hennef weist demgemäß in einzelnen Bereichen eine Über-

flutungsgefährdung bei Extremereignissen aus. Zum Schutz von Leben und Gesund-

heit und zur Vermeidung erheblicher Sachschäden wird eine Anpassung geplanter 

Bebauung, bzw. eine Herstellung schadloser Fließwege dringend angeraten (§ 1 (7) 

BauGB, § 5(2) WHG). Einen Schutz vor diesem Wasser obliegt dem Bauherrn selbst. 

Geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor Starkregen und zur Schadensmini-

mierung sind zu treffen. 

 

Sofern es ohne Beeinträchtigungen des Wohles der Allgemeinheit möglich ist, kann 

das Niederschlagswasser versickern oder ortsnah ohne Vermischung mit Schmutz-

wasser in ein Gewässer eingeleitet werden. Hierfür ist bei den Stadtbetrieben Hennef,  

Fachbereich Daten- und Entwässerungsservice, Abteilung 5.1 ein Antrag auf Befreiung 

von den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 gem. § 7 Abs. 7 i.V.m. Abs. 2 Nr.11 der 

Entwässerungsatzung der Stadt Hennef zu stellen. Die Unterlagen sind rechtzeitig vor 

Baubeginn einzureichen. 

 

Bebauungen innerhalb des Geltungsbereichs sind durch geeignete bauliche und tech-

nische Maßnahmen vor Überflutungen durch Starkregenereignisse zu schützen. 

Durch geeignete Maßnahmen wie bspw. Kantensteinen/Mauern um die vorgesehenen 

Rampen, hochwassersichere Zugangssysteme, Gefälle vom Gebäude und den Zu-

gängen ist der Wassereintritt zu verhindern oder zu verzögern, sodass Sachschäden 

sowie Gefahren für Leben und Gesundheit ausgeschlossen sind.  
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Auszug Starkregengefahrenhinweise Geoportal.de, Land NRW [https://geoportal.de/Info/tk_04-

starkregengefahrenhinweise-nrw] 
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Auszug aus der Hennefer Starkregengefahrenhinweiskarte 

Detaillierte Infos sind unter: 

https://www.hennef.de/starkregen 

einsehbar.  

Auf die Pflicht zu Vorsorgemaßnahmen gemäß § 5 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz hin-

sichtlich der Gefahren, die von Starkregenereignissen ausgehen können, insbeson-

dere die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, 

Umwelt oder Sachwerte anzupassen, wird hingewiesen. 

15. Vogelschlag an Gebäuden 

 

15.1 Durch bauliche Maßnahmen soll der Vogelschlag an Glasflächen vermieden werden. 

Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von gefahrvollen Durchsichten und Spiegelun-

gen liegen in der Verwendung halbtransparenten Glases, hochwirksamer Markierun-

gen und Abschattungen insbesondere an risikobehafteten, verglasten Gebäudekan-

ten, Fußgängerbrücken/ -durchgängen, transparenten Balkongeländern und Winter-

gärten.  

 

16. Lichtemissionen  

 

16.1 Notwendige Beleuchtungen des öffentlichen und privaten Raumes sowie von bauli-

chen Anlagen sollen technisch und konstruktiv so angebracht, mit Leuchtmitteln ver-

sehen und betrieben werden, dass Tiere und Pflanzen wildlebender Arten vor ver-

meidbaren nachteiligen Auswirkungen durch Lichtemissionen geschützt sind. Be-

leuchtungsplanungen für den öffentlichen Raum sollen Aussagen zur Beleuchtungs-

stärke, Leuchtdichte, beleuchteter Fläche, Abstrahlungsgeometrie, zum Farbspektrum 

https://www.hennef.de/starkregen
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und ggf. zur Regulierung der Beleuchtungsstärke treffen. Weitere Informationen kön-

nen der LANUV-Info 42 (2018): „Künstliche Außenbeleuchtung - Tipps zur Vermei-

dung und Verminderung störender Lichtimmissionen“ entnommen werden.  

Vorsorglich wird auf auf das zum 1.3.2022 in Kraft getretene „Gesetz zum Schutz der 

Insektenvielfalt in Deutschland und zur Änderung weiterer Vorschriften 

(BNatSchGuaÄndG)“ mit der Vorschrift „Schutz von Tieren und Pflanzen vor nachtei-

ligen Auswirkungen von Beleuchtungen“ - § 41a BNatSchG - hingewiesen. Diese Vor-

schrift tritt zwar erst nach Erlass einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 4d BNatSchG 

durch das zuständige Bundesministerium in Kraft, sollte aber bereits bei aktuellen Pla-

nungen berücksichtigt werden. 

 
17. Immissionen durch Eisenbahnbetrieb 

 

17.1 Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Betriebsanlagen entstehen Immis-

sionen. Entschädigungsansprüche oder Ansprüche auf Schutz- oder Ersatzmaßnah-

men können gegen die Deutsche Bahn AG nicht geltend gemacht werden, da die 

Bahnstrecke eine planfestgestellte Anlage ist. Spätere Nutzer der Objekte sind früh-

zeitig und in geeigneter Weise auf die Beeinflussungsgefahr hinzuweisen.  

 

18. Eisenbahnbetriebliche Auflagen 

 

18.1 Bei der Planung der Fahrradstation in der Nähe zu den Bahnanlagen ist zu berück-

sichtigen, dass sich keine Auswirkungen auf den Eisenbahnbetrieb ergeben. Beleuch-

tungsanlagen dürfen nicht zu Blendwirkungen führen, Ab- und Niederschlagswasser 

dürfen nicht über den Bahngrund abgeleitet werden. Ein Überschwenken des Bahn-

grundstückes mit Kränen o.ä. während der Baumaßnahmen muss durch Über-

schwenkbegrenzungen verhindert werden.  Das Betreten der Bahnanlagen ist nur mit 

Genehmigung gestattet.   

 

19. Einsichtnahme Unterlagen 

 

19.1 DIN-Vorschriften und sonstige außerstaatliche Regelwerke, auf die in der Bebauungs-

planurkunde verwiesen wird, finden jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden 

Fassung Anwendung. Sie können bei der Stadtverwaltung Hennef, Amt für Stadtpla-

nung und –Entwicklung, Frankfurter Str. 97, 53773 Hennef, während der Öffnungszei-

ten eingesehen werden.  
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5 Eingriffe in Natur und Landschaft / Umweltbericht 

Für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01.8/3 wird gemäß § 13a BauGB das so ge-

nannte Verfahren für Bebauungspläne der Innenentwicklung durchgeführt. Gemäß § 13a Abs. 

2 Satz 1 kann hiermit auf die Durchführung einer förmlichen Umweltprüfung verzichtet werden. 

Eine Umweltprüfung, die gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Aufstellung der Bauleitpläne not-

wendig ist, erfolgt nicht.  

6 Bodenordnung 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
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7 Quantitative Auswirkungen des Bebauungsplans / Flächenbilanz 

Fläche qm ha (gerundet) Anteil 

Bruttobauland           2.184  0,22      100,00 % 

- davon öffentliche Verkehrsfläche 1.494  0,15 68,40 % 

Nettobauland           690  0,07 31,60 % 

- davon nur unterirdisch bebaut 395 0,04 18,10 % 

- davon unter- und oberirdisch bebaut 295 0,03 13,50 % 
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8 Rahmenbedingungen 

Die zu erwartenden Kosten aus der Realisierung der 1. Änderung des Bebauungsplanes be-

ziehen sich 

- auf das Gebäude und dessen Gestaltung 

- auf die Anpassungsarbeiten an der Platzfläche 

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch den Haushalt der Stadt Hennef unter Einbezie-

hung möglicher Förderungen. Es sind fristgerecht entsprechende Förderanträge zu stellen. 

Für den Betrieb der Station erfolgen Abstimmungen mit potenziellen privatwirtschaftlichen und 

sozialen Trägern. Der Betrieb des Fahrradparkens und der Betrieb des Services durch einen 

sozialen Träger muss ggf. durch die Stadt bezuschusst werden.  

Durch die Vermietung der Flächen im Erdgeschoss sowie durch die Erhebung einer Nutzungs-

gebühr für die Fahrradstellplätze können Einnahmen zur Deckung der Betriebskosten gene-

riert werden.  

 

 

 

Hennef, den 07.09.2023  
Amt für Stadtplanung und -entwicklung 
 
 
 
 
 
Gertraud Wittmer 
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9 Anlagen, die Bestandteile des Bebauungsplans sind: 

 

o Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe I – Stand: 28.08.2023 

o Baugrundgutachten – Ingenieurgeologisches Büro Bohné – Stand: 22.06.2023 

 


